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Abstract 

In den Biowissenschaften verfügt der Regulationsbegriff über eine weit zurückreichende 

Geschichte und wird heute auch in den Sozialwissenschaften und der Psychologie zu-

nehmend aufgegriffen. Dabei ist mit dem Regulationsbegriff aus Perspektive der Lebens-

wissenschaften untrennbar die Frage nach der Konstitution und dem Erhalt eines orga-

nischen Ganzen, eines Organismus verbunden. Georges Canguilhem, Pionier einer kriti-

schen Philosophie des Lebendigen, hat bereits in den 1940er-Jahren mit einem kriti-

schen Nachdenken über das Verhältnis von Organismus, Maschine und Gesellschaft ins-

besondere unter Bezugnahme auf den Regulationsbegriff begonnen und seine philoso-

phischen Arbeiten sind im deutschsprachigen Raum leider immer noch weitgehend un-

erschlossen. Dieser Essay versucht die kritische Perspektive Canguilhems auf den Regu-

lationsbegriff vorzustellen und dabei auf eine Reihe von Problemen aufmerksam zu ma-

chen, die unmittelbar mit der Nutzung dieses Begriffes verknüpft sind wie etwa die Frage 

nach Integration und Erhalt von Teilen und Gesamtsystemen. 
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MasĐhiŶe – OƌgaŶisŵus – GesellsĐhaft? 

BeŵeƌkuŶgeŶ zuŵ Pƌoďleŵ ǀoŶ „‘egulatioŶ“ uŶd „Selďstƌegu-
latioŶ“ ŵit Geoƌges CaŶguilheŵ 

Andreas Womelsdorf 

1  Einleitung 

Der Regulationsbegriff ist heute aus den Biowissenschaften nicht wegzudenken und ge-
hört zweifelsfrei zu den Grundbegriffen dieser Wissenschaft (vgl. Toepfer 2011; Rhein-
berger 2006a). Auch der Begriff der „Selbstregulation“ hat in den Wissenschaften vom 
Leben einen prominenten Platz eingenommen, auch wenn die Unterscheidung zu Be-
griffen wie „‘egulatioŶ“ uŶd „SelďstoƌgaŶisatioŶ“ ein heikles Unterfangen darstellt (vgl. 
Toepfer 2011). 
 Mit diesem Aufsatz ist jedoch keineswegs der Versuch verbunden, eine Geschichte 
dieses Begriffspaares und der weiteren, angelagerten Begriffe und biowissenschaftli-
chen Modelle zu schreiben, was nämlich längst an anderer Stelle und in erreichbarer 
Klarheit sowie Ausführlichkeit dargelegt worden ist (vgl. Toepfer 2011).1 Vielmehr soll 
versucht werden, anhand dieser beiden Begriffe einige Grundfragen zu erörtern, die ins-
besondere mit der Unterscheidung zwischen dem „OƌgaŶisŵus“, der „MasĐhiŶe“ und 
der „GesellsĐhaft“ verknüpft sind und nahezu unausweichlich eine Untersuchung der 
Überlegungen Georges Canguilhems bedeuten (vgl. Schmidgen 2006: 162–163). Der vor-
liegende, kurze und an einigen Stellen sicherlich fragmentarische Aufsatz begreift sich 
daher weniger als eine umfassende und tiefgreifende Analyse des Regulationsbegriffes, 

                                                      
1 Es sollte bereits zu Beginn nochmals explizit klargestellt sein, dass dieser Essay nicht etwa 

vordergründig die wechselvolle Geschichte und also gewissermaßen das Stammbuch des 
Regulationsbegriffes thematisieren wird, was an anderen Stellen längst und fruchtbar geleistet 
worden ist (vgl. Canguilhem 2017, 1979; Toepfer 2011), und so tauchen hier lediglich randständige 
Bemerkungen zur Begriffsgeschichte auf. Grundsätzlich kann man – in aller Kürze – zur Geschichte 
des Begriffes festhalten, was Georges Canguilhem bereits zu Anfang seines gleichnamigen 
LeǆikoŶeiŶtƌages ϭϵϳϮ ausfoƌŵulieƌt hat: „KoŶsultieƌt ŵaŶ die WöƌteƌďüĐheƌ des ϭϵ. JahƌhuŶdeƌts, 
so kann man feststellen, dass der Begriff des Regulators dem der Regulation vorangegangen ist. Im 
18. Jahrhundert ist der Regulator ebenso ein Begriff aus dem Uhrmacherhandwerk wie aus der 
Ökonomie oder der Politik, aus der Mechanik ebenso wie aus der Himmelsmechanik. Von Antoine-
Laurent de Lavoisier wird das Wort in die Tierphysiologie importiert. In denselben Disziplinen wird im 
19. Jahrhundert die Vokabel «Regulation» eingeführt. Im 20. Jahrhundert wiederum findet sie ihren 
bevorzugten Gebrauch in der Biologie und den Sozialwissenschaften. Der Begriff der Regulation wird 
heutzutage üblicherweise von den Physiologen oder Ökonomen mit bestimmten mehr oder weniger 
mathematisierten Modellen assoziiert, die Lehren ablösen, die man als vergleichsweise formlos 
bezeichnen könnte. Doch wird die Abstammungslinie, der dieser Begriff entspringt, häufig verkannt 
oder ignoriert. […] Die )eiteŶ siŶd ǀoƌďei, iŶ deŶeŶ eiŶ Biologe aus deƌ SĐhule Claude BeƌŶaƌds, Alďeƌt 
Dastre, sich noch fragen konnte, ob die Beziehung eines Lebewesens zu seiner Umwelt [milieu] 
lediglich im metaphorischen Sinne als Beziehung der richtigen Mitte [juste milieu], die zwischen 
extremen Abweichungen das Maß hält, beschrieben werdeŶ kaŶŶ“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϭϳ: ϭϮϯ–125, 
Hervorh. i. Orig.). 
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sondern vielmehr als ein Essay, der versuchen möchte, Denkanstöße und Richtungen 
der Regulations-/Selbstregulationsdiskussionen jenseits psychologischer Modelle aufzu-
tun und d.h., mehr Fragen aufzuwerfen, als sie letztlich zu beantworten. 
 In den Sozialwissenschaften – so soll einmal die stark vereinfachende Ausgangsprä-
misse dieses kurzen Artikels lauten – spielen die beiden Begriffe „‘egulatioŶ“ und 
„SelďstƌegulatioŶ“ keine derartig zentrale theoretische Rolle wie etwa in den Lebens-
wissenschaften und der Biologie.2 Nichtsdestoweniger findet sich der Regulationsbegriff 
insbesondere dann verwandt, wenn staatliche Bürokratien oder Apparate beschrieben 
werden (vgl. z.B. Sharma/Gupta 2006); hier gilt es zunächst zwischen „‘egulatioŶ“ (Sin-
gular) und „‘egulatioŶeŶ“ (Plural) zu unterscheiden (vgl. Canguilhem 1979). So ist von 
„‘egulatioŶeŶ“ zumeist dann die Rede, wenn eigentlich Gesetze und Vorschriften, kurz: 
soziale Regeln vermeint sind. „‘egulatioŶeŶ“ können etwa den Güter- und Warenver-
kehr einer Gemeinde steuern oder auch den Zugang zu Ressourcen festlegen (vgl. z.B. 
Limerick 2006: 62–65). Zwischen den multiplen, vereinzelten „‘egulatioŶeŶ“ und „der 
Regulation“ besteht dann eine Kontrastierung unter- und übergeordneter sozialer Ebe-
nen. 
 An dieses gesellschaftliche Schichtmodell lässt sich die Verwendung des Selbstregu-
lationsbegriffs anfügen, der bereits im Wappen die Unterscheidung zwischen einem 
„Selbst“ und seinem „Außen“ führt (vgl. Toepfer 2011: 183–186). Wenn von „Selďstƌe-
gulatioŶ“ im sozialwissenschaftlichen Zusammenhang die Rede ist, ist meist eine Diffe-
renzierung zwischen staatlicher und substaatlicher Ebene gemeint. Dem Staat, der durch 
Regelungen, Vorschriften und Gesetze „reguliert“, werden die „‘egulatioŶeŶ“ von Ge-
meinwesen jenseits staatlicher Lenkung und Steuerung entgegengesetzt (vgl. Limerick 
2006: 62–63). D.h., „SelďstƌegulatioŶ“ heißt nicht viel mehr, als über die Fähigkeit zur 
„‘egulatioŶ“, also zur Entwicklung eigener Reglements, zu verfügen (vgl. Toepfer 2011: 
186–187). 
 Die Auffassung, dass eine Gemeinschaft grundsätzlich die Möglichkeit besitzt, eigene 
Gesetze und im Besonderen eine Verfassung einzurichten, mag man zwar bis zu Platons 
Politeia rückverfolgen wollen (vgl. Lane 2006), doch liegt die besondere Aufmerksamkeit 
des Regulations- und Selbstregulationsbegriffes, wie noch im Folgenden näher erläutert 
werden wird, heute im Bereich des Bestehens und des Erhalts einer gesellschaftlichen 
Organisation. Zwar mag man auch hier versucht sein, die Politeia als Illustration aufgrei-
fen zu wollen, die den Erhalt einer politischen Organisation als Prämisse der Herrschaft 
einer Polis thematisiert (vgl. Resp. 462a–e), aber man unterschlägt dabei die epistemo-
logische Komplexität, der der Analogie von Seele und Polis eigentlich innewohnt und die 

                                                      
2 Das ist selbstverständlich eine im Grunde unzulängliche Beschreibung der Ausgangssituation der So-

zialwissenschaften, in denen neben der Regulationstheorie Michel Agliettas (vgl. Aglietta 1976) oder 
der kybernetischen Anthropologie Roy Rappaports (vgl. Rappaport 1967) insbesondere die Sys-
teŵtheoƌie LuhŵaŶŶ͛sĐheƌ PƌoǀeŶieŶz ŵaŶŶigfaltige Bezüge zuŵ ‘egulatioŶsďegƌiff aufǁeist, deƌ je-
doch auch in der Theorie sozialer Systeme keine herausragende analytische Position einnimmt und 
zumeist nur indirekt durch Literaturverweise in Fußnoten Verwendung findet (vgl. z.B. Luhmann 2008: 
381, 570). Wenngleich eine solche Aufgabe im Rahmen dieses kurzen Artikels nicht zu bewältigen ist, 
wäre eine systematische, aus den Überlegungen und Instrumenten der Historischen Epistemologie 
schöpfende, breit angelegte Untersuchung der sozialwissenschaftlichen Verwendungsweisen und 
Übergänge der Begriffe „Regulation“ und „Selbstregulation“ überaus lohnens- und wünschenswert. 
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nicht auf eine individualistische Grundauffassung über die Teile einer Seele und die einer 
Polis reduziert werden darf (vgl. Lane 2006: 179–180).3 
 Im 17. Jahrhundert wird Thomas Hobbes den Grundstein kontraktualistischer Auf-
fassungen menschlicher Gesellschaften legen. Im Gegensatz zu der aristotelischen Auf-
fassuŶg, „[…] dass deƌ Staat eiŶŵal ǀoŶ Natuƌ ist uŶd außeƌdeŵ jedeŵ eiŶzelŶeŶ ǀo-
ƌausgeht“ ;Pol. ϭϮϱϯa15), ist Hobbes von der Vertragsabhängigkeit eines menschlichen 
Gemeinwesens überzeugt (vgl. Hobbes 2011: 134). Er sieht klar, dass dieser Gesell-
sĐhaftsǀeƌtƌag, eiŶ sittliĐheƌ Akt, „[…] ŶoĐh etǁas eƌfoƌdeƌliĐh […] [ŵaĐht], uŵ ihƌe [deƌ 
Menschen] Übereinstimmung beständig und dauerhaft zu machen, nämlich eine allge-
meine Gewalt, die sie im Zaum halten und ihre Handlungen auf das Gemeinwohl hinlen-
keŶ soll“ ;Hoďďes ϮϬϭϭ: ϭϯϰͿ. Der Grund dieser gewaltigen bremsenden, lenkenden und 
„regulierenden“ Aufgabe des Staates, der den Einzelnen transzendiert, besteht nach 
Hoďďes͚ AuffassuŶg daƌiŶ, dass „[d]ie Natuƌ […] die MeŶsĐheŶ hiŶsiĐhtliĐh ihƌeƌ köƌpeƌ-
lichen und geistigen Fähigkeiten so gleich geschaffen [hat], dass trotz der Tatsache, dass 
bisweilen der eine einen offensichtlich stärkeren Körper oder gewandteren Geist als der 
andere besitzt, der Unterschied zwischen den Menschen alles in allem doch nicht so 
beträchtlich ist, als dass der eine auf Grund dessen einen Vorteil beanspruchen könnte, 
deŶ eiŶ aŶdeƌeƌ ŶiĐht eďeŶsogut füƌ siĐh ǀeƌlaŶgeŶ düƌfte“ ;Hoďďes ϮϬϭϭ: ϵϰͿ. IŶ deƌ 
Politeia gründet Sokrates seine Stadt als eine Güter- und Tauschgemeinschaft ausge-
ƌeĐhŶet daƌauf, „[…] dass zueƌst jedeƌ eiŶzelŶe deŵ aŶdeƌŶ ŶiĐht sehƌ ähŶliĐh geaƌtet 
ist, soŶdeƌŶ ǀoŶ Natuƌ ǀeƌsĐhiedeŶ uŶd jedeƌ zu eiŶeŵ aŶdeƌŶ GesĐhäft geeigŶet“ ;Resp. 
370a–b), doch in Hobďes͚ LeǀiathaŶ ist es ausgeƌeĐhŶet die pƌiŶzipielle GleiĐhheit alleƌ 
Menschen, die die Konkurrenz um Durchsetzung ihrer Absichten zuspitzt und nach der 
Einsetzung eines, diese individuelle Gewalt übersteigenden Staates verlangt (vgl. Hob-
bes 2011: 134–135). Die ŵeŶsĐhliĐhe GesellsĐhaft des ‹hoŵas Hoďďes͚ ist also eiŶ arti-
fizielles Produkt, das nur durch einen impliziten Vertragsschluss aller Bestand haben und 
dezidiert gegen den Willen Einzelner sowie ihrer Interessen gewendet werden kann, sie 
kanalisiert und steuert (vgl. Hobbes 2011: 134–135). 
 Durch dieses extrem abgekürzte, bestenfalls holzschnittartige Referat einiger Grund-
gedaŶkeŶ ‹hoŵas Hoďďes͚ sollte ŶuŶ die histoƌisĐhe ‹iefe illustƌieƌt seiŶ, die ǀoŶ deŶje-
nigen Problemen besiedelt ist, die Kernaspekte der Regulations- und Selbstregulations-
begriffe in den Sozialwissenschaften bilden (vgl. Canguilhem 2017: 123–124): Wie kann 
eine Beschreibung der Integrität und Stabilität einer Gesellschaft gelingen, die erst aus 
disparaten Elementen zusammengefügt werden muss; m.a.W.: Wie kann das Verhältnis 
dieses künstlichen gesellschaftlichen „GaŶzeŶ“ und seiner „EiŶzelteile“ verstanden wer-
deŶ? Diese Fƌage ist uŵso dƌäŶgeŶdeƌ, da ja deŵ Staat aus Peƌspektiǀe Hoďďes͚ die 
Aufgabe zufällt, die Verhältnisse zwischen seinen „EiŶzelteileŶ“ zu lenken und ihre Sta-
bilität sicherzustellen. 

                                                      
3 Zudem darf die Politeia nicht als Paradigma einer anscheinend homogenen platonischen Philosophie 

des Politischen begriffen werden, da in der Politeia gar nicht der Versuch einer Bestimmung der Spe-
zifizität des PolitisĐheŶ uŶteƌŶoŵŵeŶ ǁiƌd, soŶdeƌŶ „[ǀ]ielleiĐht […] ist ǁohl ŵehƌ GeƌeĐhtigkeit iŶ 
dem Größeren und leichter zu erkennen. Wenn ihr also wollt, so untersuchen wir zuerst an den Staa-
ten, was sie wohl ist, und dann wollen wir sie auch an den einzelnen betrachten, indem wir an der 
Gestalt des KleiŶeƌeŶ die ÄhŶliĐhkeit ŵit deŵ GƌößeƌeŶ aufsuĐheŶ“ ;Resp. 368e–369a). Erst im Poli-

tikós ist die BestiŵŵuŶg des PolitisĐheŶ selďst AgeŶda des Dialogs, deŶŶ „[ǁ]o fiŶdet ŶuŶ aďeƌ ǁohl 
einer den Pfad der Staatskunst? Denn wir müssen ihn finden und ihm dann ausgesondert von den 
übrigen eine eigŶe Idee eiŶpƌägeŶ […]“ ;Plt. 258c, Hervorh. i. Orig.; vgl. dazu ausführlich Lane 1998). 
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2  Was konstituiert eine organische Ganzheit, einen Organismus? 
2.1  Zur Unterscheidung von Organisation und Regulation 

Um uns diesen Fragen zu nähern, möchte ich den Blick zunächst auf die Auseinander-
setzungen richten, die in den Biowissenschaften mit der Entfaltung von Regulations- und 
Selbstregulationsbegriffen verbunden sind und dort eben über eine entsprechende Ge-
schichte voller Brüche und Revisionen verfügen (vgl. Canguilhem 1979; Toepfer 2011). 
Als Beispiel soll hier eine (von vielen) Definitionen des Lebens vorgestellt und kurz dis-
kutiert werden, in der dem Regulationsbegriff neben den Begriffen von Organisation so-
wie Evolution eine bedeutsame Rolle zukommt und die Georg Toepfer in dem Sammel-
band Philosophie der Biologie vorgeschlagen hat (vgl. Toepfer 2006). 
 Von einem lebendigen Organismus, so lernen wir dort, kann erst dann gesprochen 
werden, wenn nicht nur eine Organisation, sondern auch Regulations- und Evolutions-
prozesse festgestellt werden können (vgl. Toepfer 2006: 166–170). Der primäre Begriff 
ist hier der der Organisation, „[…] – im Anschluss an Kant – als Einheiten von sich wech-
selseitig bedingenden Prozessen (und Teilen) [aufgefasst], die aufgrund dieser Wechsel-
seitigkeit zusaŵŵeŶ eiŶ gesĐhlosseŶes SǇsteŵ ďildeŶ“ ;‹oepfeƌ ϮϬϬϲ: ϭϲϲͿ. Wir haben 
es mit einer Systemdefinition zu tun, die die Ganzheit sowie Geschlossenheit eines Sys-
tems als Integration von Teilprozessen zu einem kausalen Gefüge vorstellt (vgl. Toepfer 
2012: 114–115). Immanuel Kant, der Toepfers Organisationsbegriff ganz offensichtlich 
anleitet, schreibt zur orgaŶisĐheŶ OƌgaŶisatioŶ iŶ deƌ Kƌitik deƌ Uƌteilskƌaft, „[e]iŶ oƌga-
nisiertes Produkt der Natur ist das, in welchem alles Zweck und wechselseitig auch Mit-
tel ist. Nichts in ihm ist umsonst, zwecklos, oder einem blinden Naturmechanism zuzu-
sĐhƌeiďeŶ“ ;KaŶt 2011: 324, Hervorh. i. Orig.). Nun reicht das Kantische Kriterium einer 
Organisation allerdings nicht hin, um organische von anorganischen Entitäten abzutren-
nen (vgl. Toepfer 2006: 167), was spätestens seit Grundlegung der Kybernetik ausge-
leuchtet worden ist (vgl. Schmidgen 2006: 161–163); schon aus analytischen – mehr 
noch aber aus wissenschaftshistorischen Gründen – lassen sich daher mindestens zwei 
Anschlussfragen formulieren: (1) Wie kann eine Stabilisation dieser organisierten Sys-
teme gelingen (Regulation)? (2) Wie begreifen wir ihre Variation (Evolution)?4 

Hier nun nimmt der Regulationsbegriff seine zentrale Stellung ein, wobei „[Ŷ]iĐht das BesteheŶ eiŶes 
organisierten Systems, sondern dessen Erhaltung […] das ‹heŵa des ‘egulatioŶskoŶzeptes [bildet]. 
Die in der Biologie seit langem in einer stabilen Terminologie beschriebenen Phänomene der Ernäh-
rung, des Schutzes sowie der Koordination und Integration der Prozesse lassen sich zusammenfassend 
als Regulationen verstehen. Die Regulation betrifft also nicht nur die internen Bezüge eines Systems, 
sondern sie handelt wesentlich von der Beziehung eines organisierten Systems zu seiner Umwelt, 
insbesondere zu den von ihr ausgehenden störenden EiŶflüsseŶ“ ;‹oepfeƌ ϮϬϬϲ: ϭϲϳ, Hervorh. A.W.). 

Mit der Verwendung des Regulationsbegriffes ist in den Lebenswissenschaften somit 
nicht in erster Linie die Emergenz eines komplexen, organisierten Systems begriffen, 
sondern die Frage, wie sich dieses System in Abhängigkeit zu seiner Umwelt stabilisiert 
und auf etwaige Störungen reagiert. Diese analytische Unterscheidung zwischen Orga-
nisation und Regulation lässt sich jedoch, so möchte ich kritisch einwenden, nicht ohne 
Weiteres halten oder ist mir jedenfalls nicht unmittelbar einsichtig, da die Entstehung 
eines Systems notwendig mit der Artikulation einer Differenz von System und Umwelt 

                                                      
4 Im Rahmen dieses Essays wird die Geschichte und die Bedeutung des Evolutionsbegriffes keine Rolle 

spielen können (vgl. dazu Lefèvre 1984). 
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verknüpft ist und Systeme also selbstreferentiellen Charakters sind (vgl. Luhmann 2009: 
62–69). 
 Eine Frage, die sich im Zusammenhang der Diskussion um eine trennscharfe Abgren-
zung von „OƌgaŶisatioŶ“ und „‘egulatioŶ“ aufdrängt, ist selbstverständlich, ob es einen 
grundlegenden Unterschied der Weisen von Organisation und Regulation zwischen Ma-
schinen und Organismen gibt. Unterscheidet sich ein Organismus nicht schon dadurch 
grundsätzlich von einer Maschine, dass er keinem, ihm äußerlichen Konstruktions- und 
Produktionsprozess bedarf, sondern über die Fähigkeit der Selbstorganisation verfügt 
(vgl. Toepfer 2006: 161)? Denn im Gegensatz zum Organismus scheint die Maschine 
doch vor allen Dingen dadurch ausgezeichnet, dass sie durch einen, ihr äußerlichen Wil-
len hervorgebracht worden ist und dies in allererster Linie zur Erreichung spezifischer, 
von diesem Willen festgelegten Zielen und Zwecken. Daraus erwachsen dann auch Un-
terschiede der Beziehungen, die einerseits Maschinen, andererseits Organismen zu Stö-
rungen unterhalten und die den Modus ihres Erhalts bestimmen (vgl. Canguilhem 
2009a). 

„Iŵ Falle deƌ MasĐhiŶe ist die KoŶstƌuktioŶ äußeƌliĐh uŶd setzt deŶ EƌfiŶduŶgsgeist des MeĐhaŶikeƌs 
voraus; die Erhaltung erfordert die stete Überwachung und Achtsamkeit des Maschinisten, und man 
weiß, wie bestimmte komplizierte Maschinen durch eine Unachtsamkeit oder einen Fehler bei der 
Überwachung unwiederbringlich ruiniert werden können. Was die Regulierung und die Wiederher-
stellung anbelangt, setzen sie gleichfalls das periodische Eingreifen menschlichen Handelns voraus. 
Es gibt zweifelsohne Selbstregulierungsdispositive, doch diese sind vom Menschen vorgenommene 
VeƌsĐhaltuŶgeŶ ŵehƌeƌeƌ MasĐhiŶeŶ. […] IŶ deƌ MasĐhiŶe werden die Regeln der rationalen Buchhal-
tung strikt eingehalten. Das Ganze ist genau die Summe seiner Teile. Die Wirkung hängt von der An-
ordnung der Ursachen ab. Außerdem zeichnet sich eine Maschine durch eine klare funktionale 
Strenge aus, die als solche durch den Normierungsprozess mehr und mehr betont wird“ ;CaŶguilheŵ 
2009a: 212). 

Allerdings muss man gegenüber den Versuchen einer prinzipiellen Scheidung von Ma-
schine und Organismus einwenden, dass sie zum einen empirisch wenig nachvollziehbar 
und zum anderen biologie- und philosophiehistorisch überaus umstritten ist (vgl. z.B. 
Schark 2006). Dennoch ist sie hier zumindest heuristisch nützlich, um zwischen zwei ver-
schiedenen Arten von „‘egulatioŶ“ zu unterscheiden, nämlich erstens zwischen der „‘e-
gulatioŶ“ im Sinne eines externen Eingriffs und zweitens im Sinne eines intrinsischen 

Prinzips der Konstitution wie des Erhalts einer Ganzheit. Zur Aufrechterhaltung einer ma-
schinellen Organisation, die aus einander äußerlichen Bestandteilen besteht, sind be-
ständige Eingriffe des Erhalts, des Austausches oder der Reparatur vonnöten (vgl. Can-
guilhem 2009a: 212), die der Struktur, auf die sie „regulierend“ wirken, völlig äußerlich 
bleiben (vgl. Canguilhem 1979: 95–97). 
 Bereits in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts und zu Beginn des 18. Jahrhunderts be-
giŶŶt, so Geoƌges CaŶguilheŵ iŶ seiŶeŵ eiŶflussƌeiĐheŶ Voƌtƌag „Die HeƌausďilduŶg des 
KoŶzeptes deƌ ďiologisĐheŶ ‘egulatioŶ iŵ ϭϴ. uŶd ϭϵ. JahƌhuŶdeƌt“ ;ϭϵϳϰͿ, eiŶe iŶteŶ-
sive Auseinandersetzung mit Begriffen von „Regler“, „‘egulatioŶ“ uŶd ͤSteueƌuŶgͥ ;ǀgl. 
Canguilhem 1979: 91–94). Dass sich „‘egulatioŶ“ zunächst als Herbeiführung eines 
Gleichgewichts oder eine harmonischen Verhältnisses durchsetzen kann, illustriert eine 
Debatte zwischen Gottfried Wilhelm Leibniz und Samuel Clarke, einem Anhänger Isaac 
Newtons (vgl. Canguilhem 1979: 91). Wohingegen für Newton die Schöpfung Gottes 
dauerhafter An-Ordnungen und Eingriffe bedarf, um nicht ins Chaos zu stürzen, wurzelt 
die GöttliĐhkeit deƌ SĐhöpfuŶg aus LeiďŶiz͚ Peƌspektiǀe daƌiŶ, dass „[z]ǁisĐheŶ ‘egel uŶd 
‘egelhaftigkeit […] keiŶe DiffeƌeŶz [ďesteht]. ‘egelŵäßigkeit ist ŶiĐht das EƌgeďŶis eiŶes 
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regulierenden Eingriffs, sie wird nicht gegen eine Instabilität gewonnen oder gegen eine 
Abweichung zurückgewonnen, sie ist vielmehr eine ursprüngliche Eigenschaft. Die Regel 
ist und bleibt Regel, wobei ihre Regulationsfunktion mangels Regelverletzung latent 
ďleiďt“ ;CaŶguilheŵ ϭϵϳϵ: ϵϯͿ.5 Die Pointe Canguilhems besteht nun jedoch nicht nur 
darin, anhand dieser Debatte die Latenz der Erhaltungsfrage in Bezug auf die Stabilität 
organisierter Systeme aufzuzeigen (vgl. Canguilhem 1979: 94), sondern sozusagen im 
Vorbeigehen auch die Unterscheidung zwischen einer maschinenhaften/mechanisti-
schen Auffassung von „‘egulatioŶ“ (Newton) und einer normativ-homöostatischen 
(Leibniz) aufzuweisen (vgl. Canguilhem 2013a: 267). Im Laufe des 18 und besonders im 
ϭϵ. JahƌhuŶdeƌt ǁeiĐht die LeiďŶiz͛sĐhe EƌhaltuŶgsfƌage zuŶehŵeŶd deŵ IŶteƌesse aŶ 
der Bestimmung der Beziehungen eines Organismus und seiner Umwelt (vgl. Canguil-
hem 1979: 96–101; ebd. 2009b: 250–255Ϳ uŶd ŵaŶ ďeŵeƌkte, dass „[…] ‘egulatioŶ […] 
auf der inneren Stabilisation der für die zellulären Elemente lebensnotwendigen Bedin-
guŶgeŶ gƌüŶdet, […] [uŶd] es deŵ OƌgaŶisŵus [eƌŵögliĐht], deŶ )ufälleŶ deƌ Umgebung 
zu begegnen, weil sie [die Regulation] in einem Mechanismus des Ausgleichs der Unter-
sĐhiede ďesteht“ ;Canguilhem 1979: 106). 
 Wenn heute bspw. von der sogenannten Osmoregulation gesprochen wird, dann ist 
damit die individual- bzw. eigentlich artspezifische Kapazität eines Organismus gemeint, 
auf Schwankungen des Salzgehaltes in seiner Umgebung regulativ reagieren und sich so 
seiner physikalischen Umwelt anpassen zu können (vgl. Nentwig et al. 2011: 18–19). 
Eine statistische Ermittlung dieser artspezifischen Kapazitäten kann ein Spektrum des 
möglichen Lebensraumes aufspannen und so Auskunft über die Verbreitung von Tier- 
und Pflanzenarten sowie den Herausforderungen geben, denen sie in ihrer, je eigenen 
Umgebung ausgesetzt sind (vgl. Nentwig et al. 2011: 18). Untersuchungen artspezifi-
scher Regulationskapazitäten können jedoch durch ihre Identifikation von Letalitäts- 
und Normalitätsgrenzen nur scheinbar eine Aussage über den normsetzenden, normie-
renden Charakter des Lebendigen geben, da sie die Norm lediglich negativ als Abwei-
chung von einem statistischen Mittel definieren, das durch den Umstand einer Zustand-
sänderung der Umwelt eines Systems ausgelöst sein kann und dessen kompensatorische 
Repertoire lediglich auf die Möglichkeit einer Wiederherstellung des Ausgangszustandes 
gerichtet zu sein scheint (vgl. Geroulanos/Meyer 2014: 119–120). 
 Demgegenüber merkt Georges Canguilhem in seiner Schrift Versuche über einige 

Probleme, das Normale und das Pathologische betreffend (1943) und unzufrieden mit 
den bisherigen, statistischen Verfahren der Definition des „Normalen“ kritisch, dass eine 
Reduktion von normativen Prozessen auf bloße Reaktionen der Anpassung an ein statis-
tisches Mittel aus dem Blick verliert, „[ǁ]as Kuƌt Goldstein bei seinen Kranken entdeckt 
hat, [das] ist die Einsetzung neuer Lebensnormen durch eine der neuen, aber einge-

schränkten Uŵǁelt eŶtspƌeĐheŶde VeƌŵiŶdeƌuŶg ihƌeƌ Aktiǀität. […] Deƌ KƌaŶke ist 
nicht anormal, weil ihm eine Norm [letztlich die Gesundheit] fehlt, sondern aufgrund 
seines Unvermögens, sich normativ zu ǀeƌhalteŶ“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϭϯď: 194, Hervorh. i. 

                                                      
5 Georges Canguilhem zitiert LeiďŶiz͚ Kƌitik ausfühƌliĐh: „‚Newton und seine Anhänger haben außerdem 

noch eine recht sonderbare Meinung von den Wirken Gottes. Nach ihrer Ansicht muss Gott von Zeit 
zu Zeit seine Uhr aufziehen, – sonst bliebe sie stehen. Er hat nicht genügend Einsicht besessen, um 
ihr eine immerwährende Bewegung zu verleihen. Der Mechanismus, den er geschaffen, ist nach ihrer 
Ansicht sogar so unvollkommen, dass er ihn von Zeit zu Zeit durch einen außergewöhnlichen Eingriff 
ummodeln und selbst ausbessern muss, ǁie eiŶ UhƌŵaĐheƌ seiŶ Weƌk.͚“ ;Canguilhem 1979: 92). 
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Orig.).6 „Normativ“ bedeutet für Canguilhem „Normen schöpfend“ und in diesen schöp-
ferischen Akten der Normierung liegt die Wurzel der Individuation des Lebendigen (vgl. 
Canguilhem 2013b); die Krankheit ist kein Fehlen von Gesundheit, das in einer Adapti-
oŶsƌeaktioŶ zuƌüĐkgeǁoŶŶeŶ ǁiƌd, soŶdeƌŶ „[…] eiŶe eiŶgesĐhƌäŶkte LeďeŶsǁeise 
ohne schöpferischen Elan, weil ohne jede Kühnheit […]“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϭϯb: 197).7 Der 
Zustand des Krank-Seins ist relativ und abhängig von der Perspektive eines Betrachters, 
„[…] sie [ist] ihŵ [Kuƌt GoldsteiŶ] zufolge füƌ deŶ EiŶzelŶeŶ zugleiĐh eiŶ Ŷeues LeďeŶ, 
das gekennzeichnet ist durch neue physiologische Konstanten und neue Mechanismen 
zuƌ EƌƌeiĐhuŶg ǀoŶ sĐheiŶďaƌ uŶǀeƌäŶdeƌteŶ )ieleŶ“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϭϯb: 197). Die Kritik 
aŶ eiŶeŵ positiǀistisĐheŶ KƌaŶkheitsǀeƌstäŶdŶis, das die KƌaŶkheit „[…] iŵŵeƌ Ŷuƌ als 
AďǁeiĐhuŶg ǀoŶ eiŶeƌ ďesteheŶdeŶ Noƌŵ […]“ ;GeƌoulaŶos/Meyers 2014: 120) be-
greift, lässt das, durch die Arbeiten Johan Jakob von Uexkülls inspirierte Umweltver-
ständnis Georges Canguilhems sichtbar werden, der sich beständig weigert, die Außen-
welt eines Organismus, sein milieu, analytisch und metaphysisch abzugrenzen (vgl. Can-
guilhem 2009b).8 Die Homöostase ist zwar auch für Georges Canguilhem zentrales und 
bestimmendes Prinzip der Normativität eines Organismus (vgl. Canguilhem 2013a: 270), 
ist aďeƌ ŵit eiŶeŵ ďesoŶdeƌeŶ UŵǁeltǀeƌstäŶdŶis ǀeƌďuŶdeŶ, uŵ „[…] die AußeŶǁelt 

                                                      
6 Auch Kurt Goldstein wird an dieser Stelle ausfühƌliĐh zitieƌt: „‚Die krankhaften Erscheinungen sind der 

Ausdruck dafür, dass die der Norm entsprechenden Beziehungen zwischen Organismus und Umwelt 
durch die Veränderung des Organismus verändert sind und so Vieles, was für den normalen Organis-
mus adäquat war, für den veränderten es nicht mehr ist. Krankheit ist Erschütterung und Gefährdung 
der Existenz. Damit verlangt die Bestimmung der Krankheit den Ausgang vom individuellen Wesens-

begriff. Krankheit tritt dann auf, wenn ein Organismus so verändert ist, dass es in dem ihm zugehöri-
gen Milieu zu Katastrophenreaktionen kommt. Das äußert sich dann nicht nur in bestimmten Lebens-
störungen entsprechend der Stelle des Defektes, sondern ganz allgemein, weil […] uŶgeoƌdŶetes Veƌ-
halten immer mehr oder weniger ungeordnetes Verhalten im ganzen Organismus darstellt͚“ ;Gold-
stein, zit. nach Canguilhem 2013b: 193–194, Hervorh. i. Orig.). 

7 An dieser Stelle möchte ich, wenn auch nur randständig, auf die Bedeutung der Arbeiten Henri Berg-
sons, insbesondere seiner L’Èvolution Créatrice (1907), für das Denken Georges Canguilhems hinwei-
sen, die sich im Übrigen nicht nur in dieser Textstelle offenbart, sondern auch u.a. in seinem späteren 
Voƌtƌag „Das Pƌoďleŵ deƌ ‘egulatioŶ uŵ OƌgaŶisŵus uŶd iŶ deƌ GesellsĐhaft“ aus deŵ Jahƌ ϭϵϱϱ ;ǀgl. 
Canguilhem 2013b: 107) und in Die Herausbildung des Reflexbegriffs im 17. und 18. Jahrhundert (vgl. 
Canguilhem 2008: 93–94). Hüten sollte man sich aber davor, aus Canguilhem einen getreuen Bergso-
nianer zu machen, da sich sein Verhältnis zu Bergson erst in den 1930er-Jahren entspannt, wie Giu-
seppe Bianco in seinem vorzüglichen Aufsatz zur Bedeutung Bergsons in der französischen Philoso-
phie des 20. Jahrhunderts unterstreicht (vgl. Bianco 2011: 864–865). 

8 Bekanntermaßen unterscheidet Johan Jakob von Uexküll zwischen der Umwelt eines Organismus und 
seiner Umgebung, die letztlich lediglich die Umwelt des Menschen darstellt (vgl. Uexküll 1958: 48–53; 
Canguilhem 2009b: 261–264). Kurt Goldsteins Der Aufbau des Organismus (1934) mag zwar eine we-
sentliche Inspirationsquelle der Kritik Canguilhems darstellen (vgl. Geroulanos/Meyer 2014: 124–
127), aber nichtsdestotrotz ist die von Ueǆküll͛sĐhe DiffeƌeŶzieƌuŶg füƌ das gesaŵte SĐhaffeŶ CaŶguil-
heŵs uŶeƌlässliĐh uŶd zǁaƌ iŶsďesoŶdeƌe, da eƌ „[…] duƌĐh die KläƌuŶg des WisseŶs üďeƌ das LeďeŶ 
und der Begriffe, die dieses Wissen artikulieren, herausfinden [will], wie es um den Begriff im Leben 
steht. Das heißt um den Begriff, insoweit er eine der Weisen der Information ist, die jedes Lebewesen 
in seiner Umwelt entnimmt und durch die es umgekehrt seine Umwelt strukturiert. Dass der Mensch 
in einer begrifflich strukturierten Umwelt lebt, beweist nicht, dass er sich durch irgendein Vergessen 
vom Leben abgekehrt hätte oder dass ein historisches Drama ihn davon abgetrennt hätte; sondern 
Ŷuƌ, dass eƌ auf eiŶe ďestiŵŵte Weise leďt, dass eƌ zu seiŶeƌ Uŵǁelt eiŶ VeƌhältŶis hat […]“ ;FouĐault 
2003: 564, Hervorh. i. Orig.). 
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sowie die ǀoŵ OƌgaŶisŵus zu leisteŶde Aƌďeit [zu] ďeƌüĐksiĐhtigeŶ“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϭϯa: 
292).9 

„NaĐh deƌ eƌsteŶ ‹hese [deŵ teleologisĐheŶ UŵǁeltǀeƌstäŶdŶis] ist AŶpassuŶg die LösuŶg eiŶes Op-
timum-Problems und kombiniert Umweltfaktoren und Erfordernisse des Lebewesens; der zweiten 
[dem mechanistischen Umweltverständnis] zufolge gilt Anpassung als Ausdruck eines Gleichgewichts-
zustands, dessen untere Grenze für den Organismus das Allerschlimmste, nämlich Lebensgefahr be-
deutet [wie übrigens auch Obergrenzen, z.B. bei Temperaturen]. In beiden Theorien indessen wird 
die Umwelt als physikalische und nicht biologische Realität, als etwas Geschaffenes, aber nicht zu 
Schaffendes angesehen. Betrachtet man hingegen das Verhältnis von Organismus und Umwelt als 
Resultat einer spezifisch biologischen Aktivität, als Suche nach einer Situation, in welcher das Lebe-
wesen die den eigenen Erfordernissen entsprechenden Einflüsse und Qualitäten aufnimmt, statt sie 
nur hinzunehmen, dann werden die Milieus, in die die Lebewesen sich gesetzt finden, von diesen 
zerlegt und auf die zugeschnitten. So gesehen wird der Organismus nicht in eine Umwelt hineinge-
worfen, der er sich zu fügen hat, vielmehr strukturiert er seine Umwelt und entwickelt ineins damit 
seine Fähigkeiten als Organismus“ (Canguilhem 2013a: 309–310). 

Ein Organismus selektiert und differenziert aktiv jene Reize, mit denen er konfrontiert 
ist und reagiert also nicht alleinig durch mechanisierte, automatische Reflexe (vgl. Can-
guilhem 2009b: 262). Der Organismus ist keine Maschine – eher schon ist er mit einem 
„[…] MasĐhiŶist […]“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϬϵď: ϮϲϮͿ ǀeƌgleiĐhďaƌ –, da er seine Umwelt be-
ständig eigenen Erfordernissen anpasst und umgekehrt eigene Anpassungen vornimmt 
(vgl. Canguilhem 2013a: 309). Er entfaltet organische Normen und ist dadurch eben nor-
mativ tätig. Regulationsvorgänge sind, dieser Auffassung nach, nicht nur auf die Erhal-
tung der Beziehungen zwischen einem geschlossenen System und seiner Außenwelt ge-
richtet und lassen sich auch nicht von der Problematik der Entstehung einer systemi-
schen Organisation abgrenzen, sondern dienen vielmehr der andauernden Reproduk-
tion und Variation von System-Umwelt-Kopplungen. Regulation ist somit ein konstrukti-

ves und nicht nur ein konservierendes Prinzip. 

2.2  Gesellschaft: Regulation oder Selbstregulation, Maschine oder Organismus? 

Um das Wesen des Maschinenhaften bzw. der Maschine zu spezifizieren, kann man da-
von ausgehen, dass sie von der Konstruktion durch einen planenden Willen abhängig ist, 
der die Maschine als Mittel zur Erreichung bestimmter, vorausgesehener Ziele und Zwe-
cke konstruiert hat (vgl. Schark 2006: 432). Die Anordnung der Bestandteile einer Ma-
schine spiegelt demnach indirekt die Erreichung eines Zwecks wieder (vgl. Canguilhem 
2013a: 263–264); die Maschine ist nämlich, wie René Descartes 1637 im Discours de la 

Méthode feststellt, selďst „[…] ŶiĐht aus EƌkeŶŶtŶis [par connaissance] tätig […], soŶdeƌŶ 
aus deƌ AŶoƌdŶuŶg ihƌeƌ OƌgaŶe“ ;DesĐaƌtes 2011: 98–99).10 Demgegenüber besteht die 

                                                      
9 Hieƌ setzt iŵ ÜďƌigeŶ auĐh CaŶguilheŵs VeƌstäŶdŶis ǀoŶ KƌaŶkheit aŶ, deŶŶ „[d]as SpezifisĐhe deƌ 

KƌaŶkheit ist […] eiŶe ‘eduktioŶ deƌ ‹oleƌaŶzďƌeite gegeŶüďeƌ deƌ UŶǀeƌlässliĐhkeit deƌ Uŵǁelt“ 
(Canguilhem 2013c: 209; vgl. auch ebd. 2013a: 310–311). 

10 Man mag der Diagnose Ian Hackings, nach der Georges Canguilhem eine erste, präzise Zerstörung des 
Cartesianischen Dualismus gelungen sei (vgl. Hacking 2005: 240–241), reichlich skeptisch gegenüber-
stehen und doch ist es grundsätzlich richtig, auf die bemerkenswerte und nicht selten unbemerkte 
Lesaƌt DesĐaƌtes͚ hiŶzuǁeiseŶ, die CaŶguilheŵ seit seiŶeŵ Aufsatz „DesĐaƌtes uŶd die ‹eĐhŶik“ 
(1937) entwickelte (vgl. Schmidgen 2006: 163–168). Die Besonderheit besteht in der Tat darin, den 
impliziten Finalismus des Cartesianischen Denkens nachzuweisen (vgl. Hacking 2005Ϳ: „UŶd tatsäĐh-
lich, wenn es wahr ist, dass eine schlecht gemachte Uhr keinen anderen mechanischen Gesetzen ge-
horcht als eine gut gehende Uhr, und dass man sie voneinander nur mit Blick auf den ‚Wunsche des 
Anfertigers͚ und gemäß ‚der ursprünglich beabsichtigten Verwendung͚ unterscheiden kann, dann 
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Lebendigkeit des Organismus gerade darin, dass er zwar grundsätzlich in der Lage ist, 
ihm äußerliche Objekte als Mittel zu verwenden (z.B. zum Zweck der Ernährung), jedoch 
selbst nicht zur Erreichung eines ihm äußerlichen Zwecks konstruiert ist – seine Zwecke 
sind ihm inhärent (vgl. Canguilhem 2013b: 109; Toepfer 2006: 36–39; ebd. 2012: 113–
118). Einmal mehr führt dieser Hinweis zurück zu Immanuel Kants Kritik der Urteilskraft, 
in der er schreibt: 

„UŶteƌ deƌ äußeƌŶ )ǁeĐkŵäßigkeit ǀerstehe ich diejenige, da ein Ding der Natur einem andern als 
Mittel zum Zwecke dient. Nun können Dinge, die keine innere Zweckmäßigkeit haben, oder zu ihrer 
Möglichkeit voraussetzen, z.B. Erden, Luft, Wasser usw. gleichwohl äußerlich, d.i. im Verhältnis auf 
andere Wesen, sehr zweckmäßig sein; aber diese müssen jederzeit organisierte Wesen, d.i. Natur-
zwecke sein, denn sonst könnten jene auch nicht als Mittel beurteilt werden. So können Wasser, Luft 
und Erden nicht als Mittel zu Anhäufung von Gebirgen angeseheŶ ǁeƌdeŶ […]. Die äußeƌe )ǁeĐkŵä-
ßigkeit ist ein ganz anderer Begriff, als der Begriff der inneren, welche mit der Möglichkeit eines Ge-
genstandes, unangesehen ob seine Wirklichkeit selbst Zweck sei oder nicht, verbunden ist. Man kann 
von organisierten Wesen noch fragen: wozu ist es da? aber nicht leicht von Dingen, an denen man 
bloß die Wirkung vom Mechanism der Natur erkennt. Denn in jenen stellen wir uns schon eine Kau-
salität nach Zwecken zu ihrer inneren Möglichkeit, einen schaffenden Verstand vor, und beziehen 
dieses Vermögen auf einen Bestimmungsgrund desselben, die Absicht“ ;KaŶt 2011: 381–382, Her-
vorh. i. Orig.). 

Man könnte die Unterscheidung zwischen der Maschine und dem Organismus als Un-
terscheidung zwischen transzendenter und immanenter Zweckmäßigkeit begreifen (vgl. 
Canguilhem 2013a: 267). Damit rückt die Frage nach der schöpferischen Entfaltung von 
eigenen Zwecken, also gewissermaßen die „Selbstzwecksetzung“, des Organismus und 
seine Anpassungsleistungen ins Zentrum des Interesses (vgl. Canguilhem 2009b: 272–
279). Die Bedeutung der Zweckmäßigkeit bildet auch Canguilhems Ausgangspunkt, um 
die Stellung von „‘egulatioŶ“ und „SelďstƌegulatioŶ“ zu erörtern sowie dadurch das We-
sen von Organismus, Maschine und Gesellschaft näher zu bestimmen. Dabei kann kaum 
geŶug uŶteƌstƌiĐheŶ ǁeƌdeŶ, dass die CaŶguilheŵ͛sĐhe Philosophie des LeďeŶdigeŶ uŶd 
besonders das Problem des Verhältnisses von Organismus, Maschine und Gesellschaft, 
das mit den Begriffen „‘egulatioŶ“ und „SelďstƌegulatioŶ“ verknüpft ist, zum einen ge-
gen eine mögliche biologistische Vereinnahmung von Theorien des Funktionierens einer 

                                                      
muss man schließen, dass jede laufende Maschine ein Gefüge von Teilen ist, das ein Ziel realisiert, das 
ihm innewohnt, ohne seine Grundsätze in den Gesetzen zu finden, nach denen sie sich realisiert. 
WeŶŶ eiŶ ‹ieƌ […] eine Maschine ist, dann muss es auch von irgendeinem Ziel bewohnt werden. Dass 
dem Tier dieses Ziel fremd ist und dass es für den Verstand des Menschen unzugänglich ist, ändert 
daƌaŶ iŵ GƌuŶde ŶiĐhts […]“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϬϴ: ϳϭͿ. IaŶ HaĐkiŶg hat daheƌ ‘eĐht, ǁeŶŶ eƌ sĐhƌeiďt, 
dass „[…] DesĐaƌtes siĐh ǀoƌ[stellt], dass Gott ;ŶiĐht deƌ MeŶsĐhͿ deŶ Köƌpeƌ füƌ eiŶ ŵeŶsĐhliĐhes 
LeďeǁeseŶ als peƌfekteŶ AutoŵateŶ ďaut. […] Die gaŶze Idee hängt von einer Vorstellung Gottes als 
Hersteller sowie davon ab, dass es schon Lebewesen gibt, nach deren Vorbild die Maschine angefer-
tigt wird. Weder wir noch Gott stehen jenseits der Teleologie. Maschinen werden konstruiert, weil 
sie für einen lebendigeŶ )ǁeĐk geďaut ǁeƌdeŶ, odeƌ uŵ das ŶaĐhzuahŵeŶ, ǁas sĐhoŶ leďeŶdig ist“ 
(Hacking 2005: 241) – kurz: Nicht etwa die Tiere sind eigentlich Maschinen, sondern umgekehrt die 
MasĐhiŶeŶ EƌǁeiteƌuŶgeŶ uŶd SĐhöpfuŶgeŶ des LeďeŶs: „Deƌ AŶtƌieď deƌ ‹eĐhŶik liegt iŶ den Erfor-
dernissen des Lebewesens“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϬϲ: ϭϵ, Heƌǀoƌh. i. Oƌig.Ϳ. Die Formulierung ist hier ent-
sĐheideŶd, deŶŶ CaŶguilheŵ „[…] ist keiŶ VeƌfeĐhteƌ deƌ ‹hese ǀoŶ deƌ OƌgaŶpƌojektioŶ. Die teĐhŶi-
schen Objekte werden von ihm nicht auf den menschlichen Körper, die menschliche Gestalt bezogen, 
soŶdeƌŶ auf jeŶes WeƌdeŶ, füƌ das deƌ MeŶsĐh zugleiĐh ‹ƌägeƌ uŶd DuƌĐhgaŶgsoƌt ist […]. Die IŶstaŶz, 
auf die Canguilhem die vorhandenen Maschinen als Organe bezieht, sind nicht die vorhandenen Or-
gane des MeŶsĐheŶköƌpeƌs, soŶdeƌŶ die ‚Bedürfnisse͚, ‚Begierden͚ und ‚Willensäußerungen͚ eines 
ǀitaleŶ OƌgaŶisŵus, deƌ diese FaďƌikatioŶeŶ aŶtǁoƌtet [siĐ!] […]“ ;SĐhŵidgeŶ ϮϬϬϲ: ϭϲϭͿ. 
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GesellsĐhaft geƌiĐhtet ist, da „[d]ieses Pƌoďleŵ [deƌ „‘egulatioŶ“ in Organismus und Ge-
sellsĐhaft] […] ŶatüƌliĐh Ŷuƌ iŶsofeƌŶ ǀoŶ IŶteƌesse [ist], als die dafüƌ gefundene Lösung, 
wenn sie positiv ist, zum Ausgangspunkt einer politischen und soziologischen Theorie 
wird, die das Soziale der Biologie unterordnen will und zu einem Argument für die poli-
tische Praxis – iĐh sage ŶiĐht: zu ǁeƌdeŶ dƌoht, soŶdeƌŶ ǁiƌd“ ;CaŶguilhem 2013b: 92). 
)uŵ zǁeiteŶ sĐhƌeiďt eƌ, dass „[d]iese ďestäŶdige GleiĐhsetzuŶg deƌ GesellsĐhaft ŵit 
einem Organismus ergibt sich aus einer Versuchung, die im Allgemeinen mit der umge-
kehrten Versuchung verbunden ist, der Gleichsetzung des Organismus mit einer Gesell-
sĐhaft“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϭϯb: 92). Nicht nur ein soziologischer Organizismus bildet die 
Kontrastfolie, gegen die Canguilhems Philosophie gerichtet ist, sondern zugleich ein bi-
ologischer Soziologismus. 
 WeŶŶ CaŶguilheŵ iŶ seiŶeŵ Voƌtƌag „Aspekte des Vitalisŵus“ ;ϭϵϰ6/47) schreibt, 
dass „[e]s […] aďsuƌd [ist], iŶ deƌ Biologie eiŶe ‘eĐhtfeƌtiguŶg füƌ eiŶe Politik deƌ Aus-
beutung des Menschen durch den Menschen zu suchen, wie es absurd wäre, dem le-
benden Organismus jedes authentische Merkmal von funktioneller Hierarchie und von 
IŶtegƌatioŶ deƌ ƌelatioŶaleŶ FuŶktioŶeŶ auf üďeƌgeoƌdŶeteŶ EďeŶeŶ […] aďzuspƌeĐheŶ, 
weil man aus Gründen sozialer Gerechtigkeit Anhänger einer klassenlosen Gesellschaft 
ist“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϬϵĐ: ϭϳϳ–178), dann bildet der nationalsozialistische Terror den his-
torischen, politischen, aber auch epistemischen Hintergrund (vgl. Canguilhem 2009c: 
176; ebd. 2013b: 306; auch Borck et al. 2005: 16–17). Seine Ablehnung sowohl eines 
soziologischen Organizismus, als auch eines biologischen Soziologismus hat nicht nur 
jene Konsequenz, einen wesentlichen Unterschied zwischen dem Organismus und der 
Gesellschaft geltend zu machen, sondern ist im Falle Canguilhems mit einer philosophi-
sĐheŶ PositioŶ zuŵ LeďeŶ uŶd deŵ LeďeŶdigeŶ auf͛s EŶgste ǀeƌsĐhŵolzen, das sich sei-
ner totalitären Vereinnahmung entgegenstellt (vgl. auch Agamben 2007).11 
 Worin also besteht der entscheidende Unterschied, der den Organismus von der Ge-
sellsĐhaft aďtƌeŶŶt? Iŵ Voƌtƌag „Das Pƌoďleŵ deƌ ‘egulatioŶ iŵ OƌgaŶisŵus uŶd iŶ deƌ 
GesellsĐhaft“, deŶ Geoƌges CaŶguilheŵ ϭϵϱϱ auf eiŶeƌ VeƌaŶstaltuŶg deƌ AlliaŶĐe Is-
raélite Universelles hält, bemerkt er dazu: 

„[…] ďeiŵ OƌgaŶisŵus sieht ŵaŶ füƌ geǁöhŶliĐh alle, ǁeŶŶ iĐh so sageŶ daƌf, üďeƌ die Natuƌ des Üďels 
streiten, und niemand streitet sich über das Ideal des Guten. Die Existenz der Gesellschaften, ihrer 
Störungen und Unruhen, lässt aber ein ganz anderes Verhältnis zwischen Übeln und Reformen ent-
stehen, weil bei der Gesellschaft das, worüber gestritten wird, die Frage ist, worin ihr Idealzustand 

                                                      
11 Georges Canguilhem hat sich im Übrigen im Vorwort zu Die Herausbildung des Reflexbegriffs im 17. 

und 18. Jahrhundert (1ϵϱϱͿ iŶ Bezug auf das Attƌiďut „vitalistisch“ ƌeĐht ďesoŶŶeŶ gezeigt: „WeŶŶ ǁiƌ 
uns in der vorliegenden Studie wie auch andernorts bemühen, die Biologie der Vitalisten gegen den 
Vorwurf der Abirrung oder der Fruchtlosigkeit zu verteidigen, so keineswegs, weil wir denken würden, 
im Besitz eines vitalistischen Schlüssels zu den Problemen zu sein, die das Leben der Intelligenz auf-
giďt“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϬϴ: ϱͿ. Die BesĐhäftiguŶg ŵit deŵ Vitalisŵus, deƌ iŶ deƌ GesĐhiĐhte deƌ Biologie 
eine recht zweideutige Gestalt angenommen hat (vgl. dazu McLaughlin 2009), bildet zweifelsfrei ein 
BƌeŶŶglas odeƌ IŶdikatoƌ, d.h. als „[…] theoƌetisĐheƌ IŶdikatoƌ füƌ Pƌoďleŵe, die es zu löseŶ gilt […]; 
und als kritischer Indikator für zu vermeideŶde ‘eduktioŶeŶ […]“ ;FouĐault ϮϬϬϯ: ϱϲϮͿ. JedeŶfalls lässt 
sich Canguilhem keineswegs eindimensional als „Vitalist“ charakterisieren, obschon sein Forschungs-
pƌogƌaŵŵ duƌĐhaus uŶd ǁeseŶtliĐh daƌiŶ ďesteht, „[d]ie ‘eŶaissaŶĐeŶ des Vitalisŵus [zu] üďeƌset-
zen, vielleicht auf diskontinuierliche Weise, das permanente Misstrauen des Lebens gegenüber seiner 
Mechanisierung. Es ist das Leben, das versucht, den Mechanismus auf seinen Platz im Leben zu ver-
ǁeiseŶ. […] Deŵ Vitalisŵus GeƌeĐhtigkeit ǁideƌfahƌeŶ zu lasseŶ, bedeutet letzten Ende nur, ihm das 
Leben wiederzugeďeŶ“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϬϵĐ: ϭϳϵ–181, Hervorh. A.W.). 
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und ihre Norm besteht. Genau hier stellt sich das Problem. Die Zweckmäßigkeit des Organismus ist 
dem Organismus immanent, das Ideal, das es herzustellen gilt, ist der Organismus selbst. Bei der 
Zweckmäßigkeit der Gesellschaft ist es gerade ein Hauptproblem menschlichen Lebens und ein 
Grundproblem, dass sich die Frage der Begründung stellt“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϭϯb: 97). 

Der Unterschied zwischen dem Organismus und der Gesellschaft scheint zunächst dem 
zwischen einem Organismus und einer Maschine analog: Die Zweckhaftigkeit ist dem 
Organismus immanent, der Maschine ebenso wie der Gesellschaft hingegen transzen-
dent (vgl. Canguilhem 2013b: 109). Da der Grund einer Gesellschaft, ihre Be-Gründung, 
ihƌ selďst äußeƌliĐh ďleiďt, ist sie ŶiĐht Ŷuƌ, ǁie duƌĐh die SkizzeŶ PlatoŶs uŶd Hoďďes͚ 
angeklungen sein dürfte, prinzipiell zu einem gründenden Akt fähig, sondern bedarf viel-
mehr einer Begründung; der Gedanke einer gesellschaftlichen Setzung erschöpft jedoch 
die Überlegungen Canguilhems keineswegs, die eigentlich auf die Vielstimmigkeit und 
den andauernden Streit um Begründungen abgestellt ist (vgl. Canguilhem 2013b: 110). 
Wohingegen für den Organismus gilt, „[…] dass er als ein Ganzes lebt und nur als ein 
Ganzes leben kann. Das wird dadurch ermöglicht, dass es im Organismus eine Reihe von 
Regulationsvorrichtungen oder von Regulationsmechanismen gibt, die für die Aufrecht-
erhaltung dieser Ganzheit sorgen, füƌ deŶ FoƌtďestaŶd des OƌgaŶisŵus als GaŶzeŵ“ 
(Canguilhem 2013c: 99), baut eine Gesellschaft auf der andauernden Artikulation ihrer 
Be- und Neugründung auf (vgl. Canguilhem 2013b: 111). Nun bedeutet die Unterschei-
dung von Organismus und Gesellschaft allerdings nicht gleichsam die Abwesenheit von 
„‘egulatioŶ“: 

„[…] es giďt keiŶe GesellsĐhaft ohŶe ‘egulatioŶ, es giďt keiŶe GesellsĐhaft ohŶe ‘egel, aber es gibt in 

der Gesellschaft keine Selbstregulation. Die ‘egulatioŶ ist daƌiŶ iŵŵeƌ […] aufgesetzt uŶd iŵŵer pre-
käƌ“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϭϯc: 110, Hervorh. A.W.). 

Deƌ SelďstƌegulatioŶsďegƌiff, deƌ auf͛s EŶgste ŵit deŵ deƌ Hoŵöostase ǀeƌďuŶdeŶ ist 
(vgl. Canguilhem 2013b: 100–101), bleibt der Charakterisierung des Organischen vorbe-
halten, die durch die Immanenz ihres Zweckgefüges gekennzeichnet ist und also 
daduƌĐh, „[…] dass seiŶe )ǁeĐkŵäßigkeit iŶ Gestalt deƌ GaŶzheitliĐhkeit füƌ ihŶ uŶd alle 
seiŶe ‹eile ǀoƌhaŶdeŶ ist“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϭϯb: 109). Die Gesellschaft hingegen bleibt, 
wie die Maschine auch, an eine transzendente Instanz ihrer Zweckmäßigkeit geknüpft, 
d.h., dass äußerliche Eingriffe die notwendige Voraussetzung der An-Ordnung der Be-
standteile zur Lösung besonderer Probleme darstellen und in der Artikulation einer va-
gen, nur temporär stabilisierten sozialen Ganzheit resultieren (vgl. Canguilhem 2013b: 
111–112). 
 Mitte der 1960er-Jahre legt Georges Canguilhem der Öffentlichkeit einen Appendix 
zu Versuch über einige Probleme, das Normale und das Pathologische betreffend vor: 
„Neue ÜďeƌleguŶgeŶ zuŵ Noƌŵalen und zum PathologisĐheŶ“ ;ϭϵϲϯ–1966). Zunächst 
hat es den Anschein, als bleibe er dabei seiner Zurückweisung einer naiven Übernahme 
biologischer Metaphorik und Begrifflichkeiten zur Beschreibung einer Gesellschaft treu, 
da er weiterhin scharf zwischen Organismus und Gesellschaft unterscheidet. 

„)uŶäĐhst ist festzuhalteŶ, dass iŶ eiŶeƌ gesellsĐhaftliĐheŶ OƌgaŶisatioŶ die ‘egelŶ füƌ die Aďstiŵ-
mung der einzelnen Teile – Individuen oder Gruppen oder Unternehmen mit begrenztem Ziel – auf 
ein seiner eigenen Bestimmung mehr oder weniger bewusstes Kollektiv dem schließlich angepassten 
MaŶŶigfaltigeŶ äußeƌliĐh siŶd. […] Beiŵ leďeŶdigeŶ OƌgaŶisŵus hiŶgegeŶ siŶd die ‘egelŶ füƌ die Aď-
stimmung der Teile aufeinander immanent und gegenwärtig, ohne der Vergegenwärtigung zu bedür-
fen, sie wirken ohne Absicht und Berechnung. Hier gibt es zwischen Regel und Regulierung weder 
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eine Differenz noch räumlichen oder zeitlichen Abstand. Die gesellschaftliche Ordnung ist ein Zusam-
menhang von Regeln, um die sich die Ausführenden oder ihre Nutznießer, in jedem Fall aber die Herr-
schenden zu kümmern haben. Die Regeln des Lebens indessen bildet einen Zusammenhang von prob-
lemlos gelebten Regeln“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϭϯa: 267). 

Iŵ GegeŶsatz zuƌ oƌgaŶisĐheŶ ‘egulatioŶ, iŶ deƌ siĐh deƌ LeiďŶiz͛sĐhe GƌuŶdgedaŶke 
einer Auflösung der Differenz von Regel und Regulierung realisiert (vgl. Canguilhem 
1979: 93), ist die gesellschaftliche Organisation grundsätzlich „artifiziell“ und „tech-
nisch“, insofern sie zuallererst erlernt werden muss und jederzeit kritisiert werden kann 
(vgl. Canguilhem 2013a: 274–275). Jedenfalls kann nicht vom Vorhandensein einer ge-
sellschaftlichen Regel auf ihre tatsächliche, d.i. praktische Übertretung und Durchset-
zung geschlossen werden (vgl. Canguilhem 2013a: 257).12 Durch die Immanenz seiner 
Zwecke gibt es im Organismus keine Distanz zwischen Regel und Regulierung, keine Po-
litik oder Kritik an den herrschenden Verhältnissen, wenngleich es durchaus funktionale 
Hierarchien gibt (vgl. Canguilhem 2009c: 178). Die Distanz zwischen Regel und Regulie-
rung erklärt die Abneigung Canguilhems gegenüber Versuchen, eine Gesellschaft durch 
die Bezugnahme auf ein implizites, funktionales Optimum erklären zu wollen, das sich 
als Korrelat einer sozialen Praxis konstituiert: die Homöostase (vgl. Canguilhem 2013a: 
270–271). Zweifelsohne kann eine Gesellschaft durchaus soziale Regeln entwickeln, die 
den Anschein eines homöostatischen funktionalen Ganzen erwecken, aber es handelt 
sich dabei um Artikulationen gesellschaftlicher Ganzheit13 und also um die Politik einer 
Gesellschaft, die Gegenstand der Kritik ist (vgl. Canguilhem 2013a: 259–262).14 Die Ho-
möostase als analytischen Begriff der Sozialwissenschaften verankern zu wollen, birgt 
nicht nur die Gefahr einer Verwechselung des Biologischen und des Sozialen, sondern 
kündet von einer unzulässigen Arroganz gegenüber der Spezifizität des Wesens des Ge-
sellschaftlichen, das selbst Teil des Lebens ist: Politik und Kritik (vgl. Canguilhem 2013a: 
274–275). 
 Eine Gesellschaft ist nun nicht in erster LiŶie deshalď ‹eil des LeďeŶdigeŶ, „[…] ǁeil 
sie eine Gemeinschaft von LebeweseŶ ist“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϭϯb: 109), sondern vor allem, 
da sie selbst Regeln/Normen15 zu setzen vermag (vgl. Canguilhem 2013a: 268–270).16 
Worauf Canguilhem mit der Distanz zwischen Regel/Norm und Regulierung/Normung 

                                                      
12 „NiĐht ďloß ǁiƌd duƌĐh die AusŶahŵe die ‘egel als ‘egel ďestätigt, soŶdeƌŶ die ÜďeƌtƌetuŶg giďt ihƌ 

Gelegenheit, Regel zu sein, indem sie die Regel angibt. So gesehen ist die Übertretung nicht Ursprung 
der Regel, sondern der Regulierung“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϭϯa: 257, Hervorh. i. Orig.). 

13 „Gesellschaftliche Regulierung bedeutet also: den Geist des Ganzen durchsetzen“ ;CaŶguilheŵ 
2013a: 269). 

14 Ein hervorragendes Beispiel, um diesen Gedankengang nachzuvollziehen, ist die Untersuchung von 
Hexenjagden, die in den 1990er-Jahren in Südafrika massiv zugenommen haben und in den histori-
schen Zusammenhang der Entfaltung einer liberalistischen, postkolonialen Ökonomie einzuordnen 
sind, die im Gegensatz zu lokalen Auffassungen gesellschaftlicher Ganzheit stehen kann (vgl. Coma-
roff/Comaroff 1999). 

15 Ich bin der Auffassung, dass im ersten Teil in „Neue ÜďeƌleguŶgeŶ zuŵ NoƌŵaleŶ uŶd zuŵ Patholo-
gisĐheŶ“ deƌ ‘egel- und der Normbegriff im Grunde isomorph verwandt werden, es aber selbstver-
ständlich letztlich darauf hinausläuft, den Norm- und den Begriff des Irrtums als analytische Begriffe 
zu setzen und sich damit gegen eine dialektische Auffassung zu wenden, die dem Begriffspaar „Regel 
und Übertretung“ innewohnt. 

16 „IŶ seiŶeƌ ǀolleŶ BedeutuŶg heißt Ŷoƌŵatiǀ: das NoƌŵeŶ SetzeŶde. IŶ geŶau dieseŵ SiŶŶe sollte ŵaŶ 
uŶseƌeƌ AŶsiĐht ŶaĐh auĐh ǀoŶ eiŶeƌ ďiologisĐheŶ Noƌŵatiǀität spƌeĐheŶ“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϭϯĐ: ϭϮϳͿ, 
schreibt Canguilhem bereits in Versuch über einige Probleme, das Normale und das Pathologische 

betreffend (1943). 
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hindeutet, ist nicht zuletzt auch deshalb wichtig, da er dadurch zwischen organischen 
und technischen sowie gesellschaftlichen Normen zu unterscheiden vermag (vgl. 
Schmidgen 2006). Allerdings diskutiert er „technische Normen“ – in einem engeren 
Sinne – iŶ „Neue ÜďeƌleguŶgeŶ zuŵ NoƌŵaleŶ uŶd zuŵ PathologisĐheŶ“ in erster Linie 
als gesellschaftliche Schöpfungen, insbesondere in Zusammenhang der Entwicklung von 
Industriegesellschaften, staatlicher Bürokratie und der Planwirtschaft (vgl. Canguilhem 
2013a: 259–266). Gesellschaftliche Normsetzung heißt „[…] ǀoƌ alleŵ Schaffung von Or-

ganen: von Organen der Ermittlung und Aufnahme von Informationen, der Berechnung 
uŶd sogaƌ deƌ EŶtsĐheiduŶg“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϭϯa: 271, Hervorh. A.W.; vgl. auch FN 9). 
 „Die PhäŶoŵeŶe deƌ sozialeŶ OƌgaŶisatioŶ siŶd gleiĐhsaŵ die NaĐhahŵuŶg [une mi-

mique] der ǀitaleŶ OƌgaŶisatioŶ.“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϭϯa: 271, Hervorh. i. Orig.) 
 Eine Gesellschaft ahmt die Organisation eines Organismus nach und das kennzeich-
net sie zwar als eine regulative, aber eben nicht selbstregulative Entität. Denn zwischen 
der Regel/Norm und deƌ ‘egulieƌuŶg klafft eiŶe DistaŶz uŶd „[…] eiŶ soziales BedüƌfŶis 
[ist deƌ GesellsĐhaft] keiŶesǁegs iŵŵaŶeŶt, eiŶe soziale Noƌŵ ŶiĐht iŶhäƌeŶt […]“ ;CaŶ-
guilhem 2013a: 274). Die Institutionen einer Gesellschaft sind Werkzeuge und Instru-
mente, Artefakte, in deŶeŶ ŵaŶ „[…] ǀoƌ alleŵ VeƌsuĐhe zuƌ BilduŶg ǀoŶ OƌgaŶeŶ seheŶ 
[muss], mit deren Hilfe eine Gesellschaft ihre Bedürfnisse einschätzen, vorhersehen und 
in Regie nehmen könnte, statt sie auf Konten oder Bilanzen bloß zu registrieren und zu 
koŶstatieƌeŶ“ ;Canguilhem 2013a: 264); soziale Regulation ist nicht nur Antizipation, 
sondern setzt Rekursivität und eigentlich Selbstreferenz voraus. 
 Die Nachahmung organischer Organisation, die in der Schaffung von Organen be-
steht, d.h. Institutionen, aber auch Maschinen17 (vgl. Canguilhem 2009a: 219–220), lässt 
die GesellsĐhaft als eiŶe Aƌt SĐhǁelleŶǁeseŶ eƌsĐheiŶeŶ uŶd „[ǁ]iƌ köŶŶeŶ ŵit aŶdeƌeŶ 
Worten – gewiss nicht besser, sondern weniger gut – sagen, dass eine Gesellschaft Ma-
schine und Organismus ineins ist. Ausschließlich Maschine wäre sie, wenn die Zwecke 
der Gemeinschaft nicht bloß streng geplant, sondern auch programmmäßig realisiert 
werden könnten“ (Canguilhem 2013a: 269). 

„Hieƌ ďƌauĐht ǁohl kauŵ ďetoŶt ǁeƌdeŶ, dass gesellsĐhaftliĐhe OƌgaŶe iŶ eiŶeŵ sozialen Ganzen 
zwar wechselseitig füreinander Zweck und Mittel sind, doch gleichwohl weder durch einander noch 
durch das Ganze kraft einer Koordinierung von Kausalitäten ihr Bestehen haben. Die Äußerlichkeit 
der gesellschaftlichen Maschinen in der Organisation ist an sich nicht verschieden von der Äußerlich-
keit der Teile einer Maschine“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϭϯa: 274). 

Beƌeits iŶ seiŶeŵ Voƌtƌag „Das Pƌoďleŵ deƌ ‘egulatioŶ iŵ OƌgaŶisŵus uŶd iŶ deƌ Ge-
sellsĐhaft“ hat Geoƌges CaŶguilheŵ die AƌtikulatioŶ eiŶeƌ sozialeŶ Ganzheit an das Vor-
handensein eines Problems geknüpft, das durch die Intervention eines Helden gelöst 
und das soziale Ganze dadurch stabilisiert werden müsse, „[…] deƌ, ǁeil die WeiseŶ das 
Problem nicht geregelt haben, weil sie nicht verhindert haben, dass sich das Problem 
stellte, eine Lösung entdeckt, eine Lösung findet. Natürlich kann er diese Lösung nur im 
ÄußeƌsteŶ fiŶdeŶ, eƌ kaŶŶ sie Ŷuƌ iŶ deƌ Gefahƌ fiŶdeŶ“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϭϯb: 112). Der 
Transzendenz des Helden entspricht der Konstrukteur der Maschine, die ebenfalls zum 

                                                      
17 „WeŶŶ ŵaŶ die ‹eĐhŶik als eiŶ uŶiǀeƌsales ďiologisĐhes PhäŶoŵeŶ uŶd ŶiĐht ŵehƌ Ŷuƌ als eiŶ iŶtel-

lektuelles Unternehmen des Menschen betrachtet, folgt daraus, dass wir einerseits die schöpferische 
Autonomie der Künste und des Handwerks im Verhältnis zu jenem Wissen anerkennen müssen, das 
fähig ist, sich diese einzuverleiben oder sie zu belehren, um ihre Wirkungen zu intensivieren. Ande-
rerseits und als Folge hiervon können wir das Mechanische in das OrganisĐhe eiŶsĐhƌeiďeŶ“ ;CaŶguil-
hem 2009a: 231). 
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Zweck der Lösung eines Problems hergestellt worden ist (vgl. Canguilhem 2009a: 215–
216Ϳ. Deƌ Pƌoďleŵďegƌiff tauĐht auĐh iŶ „Neue ÜďeƌleguŶgeŶ zuŵ NoƌŵaleŶ uŶd zuŵ 
PathologisĐheŶ“ als GƌuŶdlage deƌ KoŶstitutioŶ gesellsĐhaftliĐheƌ OƌgaŶe auf, wobei 
Canguilhem hier präzisiert, dass die Probleme einer Gesellschaft eigentlich „gelöst“ wer-
deŶ köŶŶeŶ, da die GesellsĐhaft „[…] paƌallele LösuŶgeŶ zuƌ KoŶǀeƌgeŶz ďƌiŶgeŶ ŵuss“ 
(Canguilhem 2013a: 273). Die Parallelität von „Lösungen“ resultiert aus der Konstruktion 
gesellschaftlicher Organe, die selbst „Lösungen“ von Problemen darstellen (vgl. Canguil-
hem 2013a: 272–273). 

„Das Pƌoďleŵ […]“, so sĐhƌeiďt Gilles Deleuze sĐhließliĐh iŶ Logik des Sinns ;ϭϵϲϵͿ, „[…] ŵag zǁaƌ 
durch Lösungen verdeckt werden, besteht aber dennoch in der Idee fort, dies es auf seine Bedingun-
gen bezieht und die die Entstehung von Lösungen ihrerseits organisiert. Ohne diese Ideen hätten die 
Lösungen keinen Sinn“ ;Deleuze ϮϬϭϮ: 79, Hervorh. i. Orig.).18 

Trotz der Knappheit der dieser Bemerkung zur Stellung des Problembegriff scheint mir 
doch gut ersichtlich, dass Georges Canguilhem, angeregt durch die Auseinandersetzung 
gerade auch mit Henri Bergsons Les Deux Sources de la morale et de la réligion (1932) 
(vgl. Canguilhem 2013b: 107; ebd. 2013b: 266), einen Gedankengang entwirft, der sich 
durch zunehmende Abstraktion zu einer immanenztheoretischen Erklärung gesell-
schaftlicher Stabilität und Kontingenz mausert und letztlich, wie Michel Foucault bereits 
betont hat (vgl. Foucault 2003: 551–552), eine entscheidende Rolle im kreativen Wirken 
der 1960er-Jahre haben wird (vgl. auch Bianco 2011). Es kann gar nicht genug unterstri-
chen werden, dass die Besonderheit seiner Überlegungen darin besteht, eine Philoso-
phie des Lebens und des Lebendigen auszuarbeiten, die sich der Negativität und also des 
Todes widersetzt (vgl. Deleuze 2007: 79–80; Worms 2013). 
 Für die Gesellschaftswissenschaften kann diese philosophische Intervention vor al-
len Dingen bedeuten, Vorsicht bei der unkritischen Übernahme von Begriffen wie „‘e-
gulatioŶ“ und „SelďstƌegulatioŶ“ oder Figuren wie der Homöostase walten zu lassen. 
Canguilhems philosophisches Projekt erhellt, was auf dem Spiel steht, wenn die Kohä-
renz einer Gesellschaft behauptet und nach den Modi ihrer vermeintlichen „Selďstƌegu-
latioŶ“ gefragt wird. Was dabei auf dem Spiel steht ist die Existenz des Menschen als 
eines politischen Lebewesens, d.h., eines Lebewesens, das zur Bildung von Begriffen und 

                                                      
18 Diese Grundposition gibt Georges Canguilhem auch in seinem 1972 erschienen Artikel zur 

Encyclopædia Universalis nicht auf (vgl. Canguilhem 2017: 136–139) und macht dabei auch aus seiner 
Skepsis gegenüber kyberŶetisĐheŶ ModelleŶ des GesellsĐhafteŶ keiŶeŶ Hehl: „Die gaŶze Fƌage ŶaĐh 
der sozialen Regulation kreist darum, ob es möglich ist, diesen Rest einer ideologischen Divergenz zu 
eliminieren, um der kybernetischen Gesellschaftsmaschine eines schönen Tages zu gestatten, wie ein 
OƌgaŶisŵus, Ƌua SelďstƌegulatioŶ, zu fuŶktioŶieƌeŶ“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϭϳ: ϭϯϴ—139). Zugleich führt er 
hieƌ eiŶe UŶteƌsĐheiduŶg ǁeiteƌ, die eƌ ďeƌeits iŶ „Neue ÜďeƌleguŶgeŶ zuŵ NoƌŵaleŶ uŶd zuŵ 
PathologisĐheŶ“ ausgeaƌďeitet hatte ;ǀgl. CaŶguilhem 2013b: 270): Im Gegensatz nämlich zur 
‚ŵodeƌŶeŶ͚ GesellsĐhaft, die es ŶiĐht sĐhaffe, „[…] das soziale Gefälle odeƌ die NiǀeauuŶteƌsĐhiede iŶ 
deŶ LeďeŶsďediŶguŶgeŶ aďzusĐhaffeŶ […]“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϭϳ: ϭϯϵͿ, fiŶdet siĐh „[…] das kollektiǀe 
LeďeŶ iŶ deŶ „pƌiŵitiǀeŶ“ GesellsĐhafteŶ duƌĐh die Gesaŵtheit ihƌeƌ Mitgliedeƌ auf GƌuŶdlage ǀoŶ 
OpfeƌƌiteŶ iŶ egalitäƌeƌ EiŶŵütigkeit geƌegelt […]“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϭϳ: ϭϯϵͿ. Diese kƌude 
EŶtgegeŶsetzuŶg ‚des ModeƌŶeŶ͚ uŶd ‚des ;paƌadiesisĐheŶͿ PƌiŵitiǀeŶ͚ lässt siĐh ŶuŶ sĐhon aus dem 
einfachen Grunde nicht halten, da ausgerechnet der Tausch und die Opfergabe eigentlich 
gesellschaftliche Ungleichheiten und Asymmetrien artikulieren (vgl. Mauss/Hubert 2012; Mauss 
1975; Lévi-Strauss 2009; Godelier 1999), die sich gerade nicht ausgleichen und symmetrisieren lassen 
(vgl. Serres 2010; Strathern 1990). Insbesondere die Produktion von Ungleichgewichten ist es, die die 
Artikulation gesellschaftlicher Ganzheit notwendig macht und das Ritual stabilisiert (vgl. Sprenger 
2006). 
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zur Kritik seiner Bedürfnisse fähig ist (vgl. Foucault 2003: 563–565). Über soziale Regu-
lation sprechen zu wollen, bedeutet für Canguilhem, über Politik und also letztlich über 
konkurrierende Arten und Weisen der Artikulation sozialer Ganzheiten zu sprechen, die 
von der Artikulation ihrer jeweiligen Umwelten gar nicht abzutrennen sind – eben, weil 
sie Weisen des Lebens sind, Lebensweisen (vgl. Canguilhem 2013a: 291–292, 309–310): 

„IŶsofeƌŶ GesellsĐhafteŶ EŶseŵďles uŶzuƌeiĐheŶd ǀeƌeiŶheitliĐhteŶ Mittel siŶd, daƌf ŵaŶ ihŶeŶ auĐh 
das Recht absprechen, die Normalität als jenes Verhalten der instrumentellen Unterordnung zu be-
stiŵŵeŶ, das sie duƌĐh das Etikett «AŶpassuŶg» ǁeƌtet“ ;CaŶguilheŵ ϮϬϭϯa: 308). 

3  Irrtümer: Ausblick und Schluss 

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass dieser kurze Essay selbstredend nicht 
die Gänze der philosophischen Überlegungen Georges Canguilhems ausmessen und ins-
besondere das Verhältnis von Philosophie und Wissenschaftsgeschichte systematisieren 
konnte (vgl. dazu ausführlich Rheinberger 2006b; Schmidgen 2008; Ebke 2017). Wenigs-
tens ein entscheideŶdeƌ Begƌiff aus CaŶguilheŵ Œǀƌe ist hieƌ uŶd heute ďlass uŶd uŶ-
scheinbar geblieben und zwar einer, der in engem Zusammenhang steht zum Canguil-
heŵ͛sĐheŶ DeŶkeŶ deƌ KoŶtiŶgeŶz uŶd IŶdiǀiduatioŶeŶ: deƌ Begƌiff des Iƌƌtuŵs ;vgl. z.B. 
Canguilhem 2013b: 300–306). Eine weitere Auseinandersetzung der (Selbst-) Regulati-
onsproblematik hätte an dieser Stelle anzuschließen, den Begriff des Irrtums aufzugrei-
fen und in ein Verhältnis zu Begriffen zu setzen wie dem Problem/dem Problematischen, 
der Krise und der Umwelt. Einen entscheidenden Hinweis hat einmal mehr Michel 
Foucault gegeben, der auf die strikt anti-dialektische Grundhaltung Canguilhems hin-
weist, die dem Begriff des Irrtums zugrunde liegt, wenn er schreibt: 

„DeŶŶ auf deŵ fuŶdaŵeŶtalsteŶ Niǀeau des LeďeŶs geďen die Spiele des Codes und der Decodierung 
einem Zufall Raum, der, bevor er Krankheit, Mangel oder Missbildung ist, so etwas wie eine Störung 
iŵ IŶfoƌŵatioŶssǇsteŵ ist, etǁas ǁie eiŶ ͤVeƌseheŶͥ. LetztliĐh ist das LeďeŶ das, ǁas zuŵ Iƌƌtuŵ fähig 
ist. […] Wenn die Geschichte der Wissenschaften diskontinuierlich ist, d.h. wenn man sie nur als eine 
Seƌie ǀoŶ ͤKoƌƌektuƌeŶͥ aŶalǇsieƌeŶ kaŶŶ, als eiŶe NeuǀeƌteiluŶg des WahƌeŶ uŶd des FalsĐheŶ, die 
nie ein für alle Mal die Wahrheit freilegt, so bildet auch hier deƌ ͤIƌƌtuŵͥ ŶiĐht das VeƌgesseŶ odeƌ die 
Verspätung einer Wahrheit, sondern die Dimension, die dem Leben der Menschen und der Zeit der 
GattuŶg eigeŶ ist. […] Deƌ Iƌƌtuŵ ist füƌ CaŶguilheŵ die peƌŵaŶeŶte )ufälligkeit uŵ die heƌuŵ siĐh 
die Geschichte des Lebens und des Menschen raŶkeŶ“ ;FouĐault ϮϬϬϯ: ϱϲϱ–566). 

Denn eben im Knotenpunkt des Problematischen, wo sich das Fehlerhafte versammelt 
und beständig wandelt, konvergieren die Geschichte und die Wissenschaften, pulsieren, 
teilen und individuieren, ohne daran Zweifel zu lassen, dem wahrhaftigen Leben zuzu-
sprechen (vgl. dazu auch Schmidgen 2008). 
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